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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 248/2018 
      
 

Stuttgart, 14.05.2018 

Investitionszuschuss für das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten 
durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastr. 118, 70190 
Stuttgart - Umwandlung der Hortplätze in Kindergarten- und Krippen-
plätze, Gebrüder-Schmid-Weg 9, 70199 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

11.06.2018 
25.06.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum Stutt-

gart, Werastr. 118, 70190 Stuttgart erhält für die Umwandlung der Hortplätze in Kin-
dergarten- und Krippenplätze in der Kindertageseinrichtung, Gebrüder-Schmid-Weg 9, 
70199 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kos-
ten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 825.000,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbe-

scheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-Würt-
temberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Die Auszahlungen in Höhe von 825.000,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 510, 

Jugendamt, Projekt-Nr. 7.519365, Sonstige Investitionen Kitas (Kita-Ausbau), 
Ausz.Gr. 7873 Bau (Pauschale), gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Durch die Angebotsveränderung in den Schulen werden die Hortplätze in den Kinderta-
geseinrichtungen abgebaut, so auch in der Kindertageseinrichtung Wilde Wanne im 
Gebrüder-Schmid-Weg 9. 



Seite 2 

Der für die Umwandlung der Hortplätze in eine Kindertageseinrichtung erforderliche 
Flächenbedarf für Kinder im Alter von 0-6 Jahren kann mittels baulicher Maßnahmen in 
den bestehenden Räumlichkeiten realisiert werden. 
 
Im mischgenutzten Obergeschoss der Kindertageseinrichtung soll dauerhaft eine Krip-
pengruppe eingerichtet werden. Die dort zurzeit befindlichen Räume des Hortes müs-
sen für die Nutzung für Kindergarten- und Krippenkinder umgebaut werden. 
Dabei müssen erweiterte Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz, Hygiene 
und baurechtliche Maßnahmen sowie die Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie erfüllt 
werden. Die Außenfassade der Kindertageseinrichtung, insbesondere die Fenster und 
Holzelemente, bedürfen einer umfassenden bautechnischen und energetischen Sanie-
rung. 
 
Der Außenspielbereich kann von allen Gruppenräumen erschlossen werden, die gefor-
derte Außenspielfläche pro Kind wird somit erfüllt. 
 
Gem. Hochbauamt liegen die Kostenansätze nach Vergleich mit aktuell ausgeführten 
Projekten und unter Berücksichtigung der anspruchsvollen Grundstückssituation – auch 
bezüglich des Nebenkostenanteils – im üblichen Bereich. Daher sind die Gesamtkosten 
für die beschriebene Aufgabe angemessen. 

Finanzielle Auswirkungen 

In den Haushalten 2016-2019 wurden Mittel i.H.v. 825.000,00 Euro veranschlagt. Der der-
zeitige Zuschussbedarf beträgt allerdings 899.933,00 Euro. Der Zuschuss begrenzt sich 
jedoch auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
 
Die Mittel werden für den Vollzug aus der Kita-Ausbaupauschale auf das Projekt 
7.513161 umgesetzt. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

1.199.910,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerun-
det)  

825.000,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung 
 

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 



Seite 3 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

Kostenschätzung 
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Anlage 1 zu GRDrs 248/2018 
 
Kostenschätzung  
 

KG Maßnahme Betrag 

100 Grundstück 0,00 Euro 
200 Herrichten und Erschließen 0,00 Euro 
300 Bauwerk-Baukonstruktion 502.070,00 Euro 
400 Bauwerk-Technische Anlagen 296.690,00 Euro 
500 Freianlagen 100.000,00 Euro 
600 Ausstattung und Kunstwerke 28.600,00 Euro 
700 Baunebenkosten 272.550,00 Euro  

Sonstige Kosten/Unvorhergesehenes 0,00 Euro  
Gesamtkosten  1.199.910,00 Euro 

 
 
 


